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Einführung: 
Arbeitsrecht, Methodik und Korpuslinguistik 

Das Arbeitsrecht ist eines der dynamischsten Rechtsgebiete überhaupt. Das 
liegt daran, dass es das Verhalten der Rechtsunterworfenen nicht einfach regu-
liert, sondern die selbständigen Regelungen der Betroffenen einhegt und kulti-
viert. Schon die Regelungstechnik ist also komplexer als das bloße Ausspre-
chen von Geboten oder Verboten. Des Weiteren verfügen die Gerichte für die 
Aufgabe der Kultivierung gesellschaftlicher Konflikte oft über keine oder le-
diglich sehr allgemeine gesetzliche Maßstäbe. 

Auf einer fruchtbaren Konferenz „Arbeitsrecht und Methodik“ haben sich 
große Namen der arbeitsrechtlichen Literatur zusammen mit jungen Wissen-
schaftlern mit diesem Problem beschäftigt. Das Arbeitsrecht sei in besonderer 
Weise durch um Anerkennung ringende Interessen und ein Lagerdenken ge-
kennzeichnet. Dies werde mit Jherings Diktum vom „Kampf ums Recht“ noch 
nicht einmal zureichend gekennzeichnet:  

„Das Arbeitsrecht regelt eine Materie, die Millionen von Menschen existentiell be-
trifft. Seine Wirkungen werden von allen Beteiligten und Betroffenen selten ‚sine 
ira et studio‘ gesehen und behandelt. Sozialisation und Lebenserfahrung beeinflus-
sen das jeweilige persönliche und sichtspezifische Gerechtigkeits- und Sozialide-
al.“1 

Im Arbeitsrecht stellen sich rechtstheoretische, verfassungsrechtliche und 
methodische Probleme praktisch. Aus Glasperlenspiel wird soziale Praxis. Die 
Stichworte dieser Diskussion sind Unbestimmtheit und Wertbezug von Geset-
zesbegriffen, Gesetzeslücken, Richterrecht, europäisches Mehrebenensystem 
und Wirklichkeitsbezug des Rechts. Grundlegend ist dabei die Frage, wie die 
Gewaltenteilung zwischen demokratisch legitimiertem Gesetzgeber und Richter 
überhaupt aussehen kann. 

Die Begriffsbildung im Arbeitsrecht ist dadurch erschwert, dass die gesetzli-
chen Grundlagen einen Flickenteppich und damit kein einheitliches Wertsys-
tem bilden.  

„Aufgrund in viele Einzelgesetze zersplitterten Regelungen ist es kaum möglich, 
ein einheitliches Wertungssystem zu schaffen. Hinzu kommt, dass der parlamenta-
rische Gesetzgeber in Fragen des kollektiven Arbeitsrechts regelungsscheu, viel-

___________ 
1  Rüthers, NZA-Beilage 2011, 101, 104. 
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leicht sogar partiell regelungsunfähig ist. Die Gerichte werden zu Ersatzgebern auf 
bedeutenden Einzelgebieten des Arbeitsrechts.“2  

Ohne vom Gesetz vorgegebene Wertordnung glauben die Richter diesen 
Wertbezug selbst herstellen zu müssen und geraten damit in eine problemati-
sche Rolle. Sie werden zu Ersatzgebern auf bedeutenden Einzelgebieten des 
Arbeitsrechts.3 Das gilt nicht nur für das Arbeitskampfrecht, sondern auch für 
diejenigen Bereiche, die gesetzlich zumindest in Grundzügen geregelt sind, wie 
etwa das Tarifrecht oder das Kündigungsschutzrecht.4 

Einerseits gilt:  

„Nach den Prinzipien der Demokratie und der Gewaltentrennung (Art. 20 Abs. 3, 
97 Abs. 1 GG) haben die demokratisch legitimierten Organe der Gesetzgebung den 
Normsetzungsvorrang. Die Gerichte sind an deren Wertentscheidungen gebun-
den.“5  

Andererseits gilt:  

„Erhebliche Teile des geltenden deutschen Arbeitsrechts sind aus einem epochen-
bedingten Aufstand der Arbeitsgerichte gegen das fehlende oder als ‚unbillig‘ ange-
sehene Gesetzesrecht entstanden.“6 

Aus den Schwierigkeiten juristischer Begriffsbildung im Arbeitsrecht ergibt 
sich auch das Problem der Lücke:  

„Angesichts der zögernden oder völlig untätigen Gesetzgebung und der vielfältigen 
Wertungswidersprüche, Verwerfungen und Lücken in den Arbeitsgesetzen hat sich 
bei nicht wenigen Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit in den letzten Jahrzehnten 
seit 1954 ein spezielles Rollenverständnis für die Notwendigkeit und Legitimität ih-
rer richterlichen Normsetzungen (Ersatzgesetzgebung) herausgebildet.“7  

Lücken kann man eigentlich nur annehmen, wenn eine höherstufige Rechts-
quelle wie Verfassung oder Europarecht an einer bestimmten Stelle im einfa-
chen Gesetz eine Regelung fordert, die fehlt. Im Arbeitsrecht werden Lücken 
aber häufig schon dann postuliert, wenn das Gesetz dem Anwender keine kon-
sistente oder homogene Wertordnung liefert. 

Das führt auch direkt zu der Frage nach der Legitimität von Richterrecht:  

„Weil also die Politik im Arbeitsrecht partiell handlungsunfähig ist, hat das BAG, 
mit tatkräftiger Unterstützung der Arbeitsrechtwissenschaft, die Vorreiterrolle für 
die Fortentwicklung des Arbeitsrechts eingenommen. Das Arbeitsrecht besteht zu 
weiten Teilen aus Richterrecht. Das gilt nicht nur für das Arbeitskampfrecht, son-
dern auch für diejenigen Bereiche, die gesetzlich zumindest in Grundzügen geregelt 
sind. So befindet sich etwa das Tarifrecht in jüngerer Zeit in einem besonders dy-

___________ 
2  Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97. 
3  Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97. 
4  Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97, 98. 
5  Rüthers, NZA, Beilage 2011, 101, 102. 
6  Rüthers, NZA-Beilage 2011, 101. 
7  Rüthers, NZA-Beilage 2011, 101. 
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namischen Entwicklungsprozess. Andere Gebiete wie das Kündigungsschutzrecht 
bestehen weitgehend aus Generalklauseln, die erst durch die Rechtsprechung hand-
habbar werden.“8 

Damit kommt man zu den grundlegenden Problemen. Aus der aufgedrängten 
Rolle des Ersatzgesetzgebers wird den Arbeitsgerichten aber dann ein „Hang 
zur Ergänzung und Korrektur geschriebenen Rechts“ unterstellt, der weit über 
das methodisch Erlaubte hinausginge:  

„Diese Fragen haben auch eine verfassungsrechtliche Dimension. Sie betreffen un-
mittelbar die grundlegende Verfassungsstrukturentscheidung des gewaltenteilenden 
und demokratischen Rechtsstaates gem. Art. 20 III, 97 I GG. Wer sich anschickt, 
Insuffizienzen eines überforderten Gesetzgebers zu begradigen, begegnet diesem 
mit weit weniger Zurückhaltung, als das Grundgesetz vorsieht. An die Stelle der 
Ermittlung und Verwirklichung gesetzgeberischer Wertungen tritt die eigene 
rechtspolitische Gestaltung durch den Rechtsanwender. Nicht einmal (vermeintlich) 
eindeutige gesetzliche Regelungen können gegen den Rechtsfortbildungsdrang der 
Arbeitsgerichte bestehen [...].“9 

Im Arbeitsrecht stellen sich also Methodenfragen, die immer auch Verfas-
sungsfragen sind.10 Allerdings muss man die zugrunde gelegten Maßstäbe prä-
zisieren. Die Gesetzesbindung ist nach Art. 20 Abs. 3, 97 Abs. 1 GG der ent-
scheidende Maßstab für die Beurteilung der Arbeit von Gerichten.11 

„Die aufgeworfenen methodischen Fragen haben zugleich eine verfassungs- und 
staatsrechtliche Dimension. Methodenfragen sind Verfassungsfragen. Sie betreffen 
die reale Normsetzungsmacht im Staat.“12  

Es ist die vorrangige Aufgabe der Wissenschaft als Teilelement der Geset-
zesbindung, die Arbeit der Gerichte zu beobachten, zu systematisieren und ge-
gebenenfalls zu kritisieren. Diese Aufgabe hat die Kölner Konferenz auch vor-
bildlich wahrgenommen. Trotzdem gibt es in dieser Kritik ein durchgängiges 
Problem, welches dazu führt, dass sie manchmal über das Ziel hinausschießt. 
Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Gesetzesbindung zwar mit dem nötigen 
Pathos angerufen wird, aber ihre praktische Wirkung nicht dargetan werden 
kann. Wann korrigiert ein Richter das Gesetz, wann judiziert er contra legem? 
Dazu müsste man wissen, worin seine Bindung liegt. Die Konzeptionen dafür 
sind unzureichend. Das Gesetz wird gleichgesetzt mit dem Willen des Gesetz-
gebers und seiner wörtlichen Bedeutung. Die Generalklauseln des Kündigungs-
schutzrechts werden kritisiert, weil einerseits deren Zwecke immer weiter ange-
reichert werden und andererseits eine wörtliche Bedeutung nicht mehr greifbar 
ist:  

___________ 
8 Höpfner, NZA-Beilage 2011, S. 97 ff., 98. 
9  Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97, 98. 
10 Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97, 98. 
11 Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97, 98. 
12 Höpfner, NZA-Beilage 2011, 97, 98 




